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Gebührenverzeichnis 1 zur Marktgebührensatzung der Stadt Friedrichshafen 

gültig ab 01.01.2026 

Für die Wochenmärkte werden folgende Benutzungsgebühren erhoben:  

 

(1) Platzgeld für die Wochenmärkte in der Innen- und Nordstadt für den Dauerstandplatz 
eine Jahresgebühr für jeden lfd. Meter von 

 

 
70,00 € 

       Bei nicht ständiger Platzbenutzung für jeden lfd. Meter je Markttag eine Gebühr von 2,10 € 

(2) Platzgeld für den Wochenmarkt im Stadtteil Ailingen für den Dauerstandplatz eine 
Jahresgebühr für jeden lfd. Meter von 
 

 
22,00 € 

Bei nicht ständiger Platzbenutzung für jeden lfd. Meter je Markttag eine Gebühr von 1,50 € 

(3) Platzgeld für den Schlemmermarkt in der Innenstadt für den Dauerstandplatz eine 
Jahresgebühr für jeden lfd. Meter von   
  

 
70,00 € 

bei nicht ständiger Platzbenutzung für jeden lfd. Meter je Markttag eine Gebühr von 2,10 € 

(4) Für Plätze mit mehr als 2 Meter Tiefe wird für jeden angefangenen Meter Mehrtiefe 
ein Zuschlag zu den Gebühren nach Ziff. (1) bis (3) erhoben. Die Höhe des Zuschlags 
beträgt 

 
 

50 % 

(5) Für die Stromversorgung werden Tagespauschalen berechnet.  
Dabei gelten folgende Gebühren je Markttag: 
- Normalstrom 
- Starkstrom 

 

 
 

3,50 € 
4,50 € 
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Gebührenverzeichnis 2 zur Marktgebührensatzung der Stadt Friedrichshafen 

gültig ab 01.01.2026  

Für den Jahr- und den Weihnachtsmarkt werden folgende Benutzungsgebühren erhoben:  

(1) Platzgeld auf dem Jahrmarkt für jeden lfd. Meter je Markttag eine Gebühr von  
 

10,00 € 

Strom je KW/Tag 3,50 € 

(2) Platzgeld auf dem Weihnachtsmarkt  

1. Standgeld je lfd. Meter ohne Hütte für  

Händler 125,00 € 

Gastronomie 250,00 € 

Kunsthandwerker 60,00 € 

2. Reinigung pro lfd. Meter  42,50 €  

Reinigung für Gastronomie pro lfd. Meter 90,00 € 

3. Bewachung pauschal 75,00 € 

4. Gemeinnützige Organisation pro Tag (inkl. Bewachung und Reinigung, zzgl. Strom) 11,25 € 

5. Strom je KW/Tag 3,50 € 

6. Händler 3-Meter-Hütte 
Standplatz inkl. Hütte 

 
575,00 € 

7. Händler 4-Meter-Hütte  
Standplatz inkl. Hütte 
 

750,00 € 

8. Kunsthandwerker 3-Meter-Hütte 
Standplatz inkl. Hütte 

 
330,00 € 

9. Kunsthandwerker 4-Meter-Hütte 
Standplatz inkl. Hütte 

 
415,00 € 

10. Gastronomie 3-Meter-Hütte  
Standplatz inkl. Hütte 

 
1.050,00 € 
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11. Gastronomie 4-Meter-Hütte 
Standplatz inkl. Hütte 
 

 
1.350,00 € 

12. Einzeltage Montag bis Donnerstag pro Tag  
Inkl. Hütte, Bewachungs- und Reinigungsgebühr 

 
 

Händler 3 Meter-Hütte 50,00 € 

Händler 4 Meter-Hütte 62,50 € 

Kunsthandwerker 3 Meter-Hütte 20,00 € 

Kunsthandwerker 4 Meter-Hütte 25,00 € 

13. Einzeltage Freitag bis Sonntag pro Tag 
Inkl. Hütte, Bewachungs- und Reinigungsgebühr 

 

Händler 3 Meter-Hütte 62,50 € 

Händler 4 Meter-Hütte 75,00 € 

Kunsthandwerker 3 Meter-Hütte 25,00 € 

Kunsthandwerker 4 Meter-Hütte 30,00 € 

14. Freiflächen je nach Aufwand pro m² 12,50 € 
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Gebührenverzeichnis 3 zur Marktgebührensatzung der Stadt Friedrichshafen 

gültig ab 01.01.2026  

Für Spezialmärkte werden folgende Benutzungsgebühren erhoben:  

(1) Platzgeld auf dem Kunsthandwerkermarkt pro lfd. Meter 250,00 € 

       Für die Bewachung pauschal 60,00 € 

Für Strom je KW/Tag 3,50 € 

 


